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Stadt Jerichow 
Die Bürgermeisterin 

 

 

 

Stadtratssitzung vom 28.02.2023, TOP 18 

 

Anfrage von Stadträtin Birgit Albrecht im öffentlichen Teil zur Vergabe von Aufträgen 

im kommunalen Bereich, um Manipulation und Korruption durch organisatorische und 

personelle Maßnahmen zu vermeiden 

 

 

Folgende Fragen wurden gestellt: 

 

1. Gibt es einen Wartungs- und Servicevertrag für den Maschinenpark der EHG Jerichow? 

 (Name des Unternehmens und Datum des Vertrages) 

 

2. Gibt es einen Flottenvertrag für Tankstellen, wo alle Gemeinde- und Feuerwehrfahrzeuge  

 tanken können? (Name des Betreibers der Tankstelle und Datum des Vertrags) 

 

3. Gibt es eine Kfz-Werkstatt, welche die Gemeinde- und Feuerwehrfahrzeuge der EHG  

 repariert? (Name der Werkstatt und Datum des Vertrages) 

 

______________________________________________________ 

 

 

Alle drei Fragen können mit „Nein“ beantwortet werden, wodurch sich die Folgefragen (Name 

des Unternehmers etc. / Datum des Vertrages) erübrigen. 

 

 

Hierzu einige rechtliche Informationen für den Stadtrat: 

 

Bei der Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich um 

Aufgaben der laufenden Verwaltung, die dem § 66 KVG LSA (Kommunalverfassungsgesetz 

des Landes Sachsen-Anhalt) und damit dem Zuständigkeitsbereich des 

Hauptverwaltungsbeamten zugeordnet werden.  

 

Nach § 66 KVG LSA ist der Hauptverwaltungsbeamte für die sachgemäße Erledigung der 

Aufgaben einer Kommune und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich. 

 

Im Kommentar zum KVG LSA heißt es dazu: 
 

Die Erledigung der Aufgaben der Verwaltung ist sachgemäß, wenn sie der Aufgabenstellung 

der Kommune entspricht und das Verwaltungshandeln deshalb nach § 1 Abs. 1 KVG dem 

Ziel dient, das Wohl der Einwohner zu fördern. 

Mit der Verantwortung für den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung steht die Beachtung 

der gesetzlichen Regelungen und der weiteren Vorgaben, wie sie von der Aufsichtsbehörde 

über Weisungen gegeben werden, im Mittelpunkt.  
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Bei der Erledigung anfallender Aufgaben, die zur laufenden Verwaltung gehören (d. h. vom § 
66 KVG LSA erfasst werden), wurde seitens der Stadtverwaltung Jerichow nicht nur stets 
darauf geachtet, die Erfüllung dieser Aufgaben zum Wohl der Einwohner sicherzustellen, 
sondern auch, dass die Erledigung dieser Aufgaben entsprechend den allgemeinen 
Haushaltsgrundsätzen gemäß § 98 KVG LSA sparsam und wirtschaftlich erfolgt.  
 
Die Reparatur und Wartung von Fahrzeugen und Maschinen erfolgt deshalb aus Gründen 
der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit i. d. R. in nahegelegenen Werkstätten, 
in spezialisierten Werkstätten bzw. in Werkstätten, von denen die Fahrzeuge/Geräte 
bezogen wurden. Damit kann sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge und Geräte 
schnellst möglich wieder zum Einsatz kommen können.  
 
Zu diesen Werkstätten gehörten in der Vergangenheit z. B. Landmaschinenservice Wilke 
Mangelsdorf, Autoservice Redekin, Automeister Ostheeren Schönhausen, Blume und 
Raneberg Genthin, Ahlborn GmbH Barleben, Kfz-Werkstatt Hupka Nielebock, Kliemann 
Roßdorf, Kommunaltechnik und Fahrzeugbau Burg, Boschservice Pilz Genthin, Schmechtig 
Schwerlast Genthin oder auch Kommunal- und Gartentechnik Fabert Genthin. 
 
Ebenfalls aus Gründen der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit werden 
Fahrzeuge der EHG bei folgenden Tankstellen betankt: 
 
Q1 Tankstelle Roßdorf (Betreiber Thomas Wünsche) und  
HEM Tankstelle Jerichow (Betreiberin Yvonne Gnielka-Harzendorf). 
 
Hierzu haben die Gemeindearbeiter und Wehrleiter entsprechende Tankkarten erhalten. 
 
 
Durch diese seit Jahren praktizierte Vorgehensweise wird ein unverhältnismäßiger 
Verwaltungsaufwand vermieden und die Kosten für die Stadt auf ein möglichst geringes Maß 
reduziert. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt, welches jährlich die Einhaltung von Richtlinien und damit die 
Vorgehensweise der Stadt Jerichow bei der Erfüllung ihrer Aufgaben prüft, hat noch nie 
Beanstandungen zur Vorgehensweise hinsichtlich der Wartung und Reparatur von 
Fahrzeugen und Maschinen bzw. zur Betankung vornehmen müssen. 
 
Die bislang praktizierte Vorgehensweise der Stadt Jerichow hinsichtlich der Betankung, 
Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Maschinen ist daher nicht nur rechtmäßig, 
sondern auch effizient, sparsam und wirtschaftlich. 
 
 

 
i.A. Schünicke 
 
 
 
 
 


